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In den letzten Jahren nahm in Deutschland die Jugendarbeitslosigkeit enorm zu. Gründe hierfür

sind nach „offiziellen“ Angaben hohe Zahlen von Schulabgänger_innen bzw. -abbrecher_innen,

von denen viele nach der Schule entweder nicht wissen was sie machen sollen oder keine

Ausbildungsplätze finden, da es nicht genügend Ausbildungsplätze für alle Schulabgänger_innen

gibt. Ein weiterer Grund für die hohe Jugendarbeitslosigkeit ist, dass viele nach ihrer Ausbildung

entweder nur für wenige Monate befristet oder erst gar nicht übernommen werden.

Die ARGE

Als letzten Ausweg gibt es somit für Jugendliche nach der Schule nur den Gang zum Arbeitsamt,

auch bekannt als ARGE. Hier müssen die Jugendlichen erst einmal ihre Existenz sichern, in dem sie

Hartz IV beantragen. Dies ist ein gewaltiger bürokratischer Akt, da man spezielle Unterlagen

einreichen muss,  die zum Teil  erst  beantragt werden bzw. abgeschlossen werden müssen,  wie

beispielsweise der Sozialversicherungsausweis oder die Bescheinugung zur Rentenversicherung.

Wenn dann Hartz IV bewilligt wurde, dauert es nicht lange (meistens ein paar Wochen) und man

muss einen Termin bei der Berufsberatung vereinbaren. Bei diesem Termin wird jeder/jedem nahe

gelegt,  sich beim Internationalem Bund (IB) „weiterzubilden“.  Diese „Weiterbildung“ ist  jedoch

nichts anderes als prekäre Arbeit abzuleisten, konkret wird man dazu verpflichtet, verschiedene

Praktika (meistens über einen Zeitraum von vier Wochen) zu machen. Jedoch ist die „Bezahlung“ so

schlecht (in der Regel ein paar Euros),dass man davon nicht leben kann und diese „Vergütung“

somit sogar unter dem Hartz IV-Satz ist, der Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren

monatlich zusteht (287 €).

Alternativen zur „Weiterbildung“

Die Alternativen zu dieser „Weiterbildungsmaßnahme“ sind Zeitarbeit und Arbeitsvermittlung.

Man wird von dem Berufsvermittler, der/die für jeden zuständig ist, zu den unterschiedlichsten

Unternehmen vermittelt,  in der Regel Zeitarbeitsfirmen. An dieser Stelle sei  erwähnt,  dass die

Arbeitsvermittlung ebenfalls Bestandteil der ARGE ist. Bei den in den „Vermittlungsvorschlägen“

genannten Unternehmen muss man sich dann innerhalb von nur drei Tagen bewerben. Wenn man

dieser Aufforderung nicht nachkommt, muss man Kürzungen bei seinem Hartz IV-Satz hinnehmen.

Die Dauer der Kürzungen ist auf drei Monate festgelegt.  Trotz dieser Kürzung muss man sich

weiterhin bei Zeitarbeitsfirmen bewerben.

Ein weiterer Bestandteil der Berufsvermittlung sind die so genannten „Eigenbemühungen“. Dabei ist
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man verpflichtet, mindestens fünf Bewerbungen pro Monat zu verschicken und Kopien an seine/n

Arbeitsvermittler/in zu überreichen. Kommt man auch dem nicht nach, so gibt es auch hier wie oben

genannt massive Kürzungen beim Hartz IV-Satz. Wie man also an dem

Beschriebenen sehen kann, wird man als jugendlicher Arbeitsloser auf diese Weise zu

moderner „Zwangsarbeit“ verpflichtet.

Was tun?

Auf den ersten Blick erscheint diese Situation aussichtslos. Doch eben nur auf den ersten Blick.

Gegen diese Form der „Zwangsarbeit“ müssen wir uns gerade als Jugendliche organisieren und

Widerstand  leisten.  Hier  sind  besonders  die  Gewerkschaften  gefordert,  die  jugendlichen

Arbeitslosen zu unterstützen und ihnen bei  Repressionen und Schikanen der  ARGE (nicht  nur

finanziell)  zur  Seite  zu  stehen.  Für  revolutionäre  (Jugend-)  Organisationen  ist  es  ebenfalls

notwendig, sich der Problematik von arbeitslosen Jugendlichen anzunehmen und gemeinsam mit den

arbeitslosen Jugendlichen gegen die Ursache zu kämpfen, denn der Kampf gegen die ARGE und ihre

Repressionen ist auch ein Kampf gegen den Kapitalismus.

Unsere Forderungen:

–  Unterstützung  durch  die  Gewerkschaften  im  Kampf  gegen  die  ARGE  und  ihre

Repressionen!

– Weg mit der Verpflichtung zu Zeitarbeit und anderer prekärer Arbeit!

– Volle Beschäftigung für alle Arbeitslosen, egal ob Jugendliche oder „Erwachsene“ (auch

Migrant_innen!)

– Mindestlohn in Höhe von 1.200 € netto monatlich für alle Jugendlichen, ob arbeitslos

oder nicht!


